
 Vereinte Nationen A/RES/77/126 

 

Generalversammlung  
Verteilung: Allgemein 

15. Dezember 2022 

 

 

22-28505 (G)  

*2228505*   

Siebenundsiebzigste Tagung 

Tagesordnungspunkt 47 

Israelische Praktiken und Siedlungstätigkeiten, die die Rechte 

des palästinensischen Volkes und anderer Personen arabischer  

Abstammung in den besetzten Gebieten beeinträchtigen  
 

 

 

  Resolution der Generalversammlung, 

verabschiedet am 12. Dezember 2022 
 

 

[aufgrund des Berichts des Ausschusses für besondere politische Fragen und 

Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss) (A/77/400, Ziff. 14)] 
  

 

 77/126. Israelische Siedlungen in dem besetzten palästinensischen Gebiet, 

einschließlich Ost-Jerusalems, und in dem besetzten syrischen Golan 
 

 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von den Grundsätzen und Zielen der Charta der Vereinten Nationen und der 

Notwendigkeit, die sich aus der Charta und anderen Instrumenten und Normen des Völker-

rechts ableitenden Verpflichtungen zu achten, 

 in Bekräftigung der Unzulässigkeit des gewaltsamen Gebietserwerbs, 

 unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, namentlich die Resolution 76/82 

vom 9. Dezember 2021, sowie die auf ihrer zehnten Notstandssondertagung verabschiedeten 

Resolutionen, 

 sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, nament-

lich die Resolutionen 242 (1967) vom 22. November 1967, 446 (1979) vom 22. März 1979, 

465 (1980) vom 1. März 1980, 476 (1980) vom 30. Juni 1980, 478 (1980) vom 20. 
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 unter Hinweis auf den Bericht der unabhängigen internationalen Ermittlungsmission 

zur Untersuchung der Auswirkungen der israelischen Siedlungen auf die bürgerlichen, po-

litischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte des palästinensischen Volkes im 

gesamten besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems12, 

 sowie unter Hinweis auf die Prinzipienerklärung über vorübergehende Selbstverwal-

tung vom 13. September 199313 und die darauf folgenden Durchführungsabkommen zwi-

schen der palästinensischen und der israelischen Seite, 

 ferner unter Hinweis auf den Fahrplan des Quartetts für eine dauerhafte Zwei-Staaten-

Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts14 und insbesondere betonend, dass darin 

das Einfrieren jeglicher Siedlungstätigkeit, einschließlich des sogenannten natürlichen 

Wachstums, und der Abbau aller seit März 2001 errichteten Siedlungsaußenposten gefordert 

werden und dass Israel seine diesbezüglichen Verpflichtungen und Verbindlichkeiten ein-

halten muss, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 67/19 vom 29. November 2012, 

 im Hinblick auf den Beitritt Palästinas zu mehreren Menschenrechtsverträgen und den 

grundlegenden Verträgen auf dem Gebiet des humanitären Rechts sowie anderen internatio-

nalen Verträgen, 

 sich dessen bewusst, dass die israelische Siedlungstätigkeit unter anderem mit der 

Überführung von Staatsangehörigen der Besatzungsmacht in die besetzten Gebiete, der Be-

schlagnahme von Land, der zwangsweisen Überführung palästinensischer Zivilpersonen, 

einschließlich Beduinen-Familien, der Ausbeutung natürlicher Ressourcen, der Zerstücke-

lung des Gebiets und sonstigen völkerrechtswidrigen Maßnahmen gegen die palästinen- 

sische Zivilbevölkerung und die Zivilbevölkerung in dem besetzten syrischen Golan einher-

geht, 

 eingedenk der äußerst schädlichen Auswirkungen der israelischen Siedlungspolitik,  

-beschlüsse und -aktivitäten auf die laufenden regionalen und internationalen Bemühungen, 

den Friedensprozess wiederaufzunehmen und voranzubringen, auf die Aussichten auf die 

Herbeiführung des Friedens im Nahen Osten im Einklang mit der Zwei-Staaten-Lösung für 

Israel und Palästina, die vorsieht, dass sie innerhalb anerkannter Grenzen, unter Zugrunde-

legung des Grenzverlaufs von vor 1967, Seite an Seite in Frieden und Sicherheit leben, 000912 0 61q
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der Stadt, des Entzugs palästinensischer Wohnsitzrechte in der Stadt und der anhaltenden 

Siedlungstätigkeit im Jordantal, die alle das besetzte palästinensische Gebiet weiter frag-

mentieren und seinen Zusammenhang untergraben, 

 unter Missbilligung der Pläne, das palästinensische Dorf Khan al-Ahmar unter Ver-
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 1. erklärt erneut, dass die israelischen Siedlungen in dem besetzten palästinen- 

sischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und in dem besetzten syrischen Golan un-

rechtmäßig sind und ein Hindernis für den Frieden und die wirtschaftliche und soziale Ent-

wicklung darstellen; 

 2. verlangt, dass Israel die De-jure-Anwendbarkeit des Genfer Abkommens vom 

12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten auf das besetzte palästi-

nensische Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und andere seit 1967 von Israel besetzte 

arabische Gebiete, einschließlich des besetzten syrischen Golans, akzeptiert und sich genau-

estens an die Bestimmungen des Abkommens, insbesondere des Artikels 49, hält, alle seine 

völkerrechtlichen Verpflichtungen erfüllt und unverzüglich alle Handlungen einstellt, die 

die Änderung des Erscheinungsbilds, des Status und der demografischen Zusammensetzung 

des besetzten palästinensischen Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems, und des besetzten 

syrischen Golans verursachen; 

 3. verlangt abermals die s
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 16. weist außerdem darauf hin, dass der Sicherheitsrat in seiner Resolution 2334 

(2016) alle Staaten aufrief, in ihren relevanten Beziehungen zwischen dem Hoheitsgebiet 

des Staates Israel und den seit 1967 besetzten Gebieten zu unterscheiden; 

 17. fordert alle Staaten auf, im Einklang mit ihren Verpflichtungen nach dem Völ-

kerrecht und den einschlägigen Resolutionen die Lage nicht anzuerkennen und Hilfsmaß-

nahmen zur Aufrechterhaltung der Lage zu unterlassen, die durch völkerrechtswidrige Maß-

nahmen geschaffen wurde, einschließlich derjenigen, die darauf abzielen, die Annexion in 

dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und anderen arabi-

schen Gebieten, die seit 1967 von Israel besetzt sind, voranzutreiben; 

 18. fordert die zuständigen Organe der Vereinten Nationen auf, alle erforderlichen 

Maßnahmen und Aktionen im Rahmen ihres Mandats zu ergreifen, um die uneingeschränkte 

Achtung und Einhaltung der Resolution 17/4 des Menschenrechtsrats vom 16. Juni 201119 

betreffend die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte20 sowie anderer maßgeb-

licher internationaler Rechtsvorschriften und Normen sicherzustellen und für die Umsetzung 

des Rahmens der Vereinten Nationen „Schutz, Achtung und Abhilfe“ zu sorgen, der eine 

globale Norm für die Achtung der Menschenrechte im Zusammenhang mit Wirtschaftstä-
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